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BÜRGERMEISTERWECHSEL 
 

Liebe Weißenkirchnerinnen und Weißenkirchner! 
 
Nachdem ich nun 15 Jahre als Bürgermeister für unsere schöne Gemeinde Verantwortung getragen habe, 
werde ich mich ab 1. September in den Ruhestand verabschieden. 
Es war eine schöne, aber auch teilweise sehr herausfordernde Zeit, wobei die letzten Jahre besonders viel 
Kraft gekostet haben.  
 
Mit 1. September habe ich nun die Möglichkeit in Pension zu gehen und möchte diese auch nutzen, um wieder 
mehr Zeit für meine Familie und unseren landwirtschaftlichen Betrieb zu haben. 
 
Da mein Rücktritt als Bürgermeister noch vor Ablauf von zwei Dritteln der laufenden Wahlperiode erfolgt, 
muss mein Nachfolger in einer eigenen Bürgermeisterwahl gewählt werden. Der Wahltermin wird von ver-
schiedenen gesetzlichen Fristen bestimmt und wird aller Wahrscheinlichkeit nach im Jänner 2024 sein. Ab 
dem Zeitpunkt meines Rücktritts wird unser Vizebürgermeister Josef Rauchenzauner jun., als geschäftsfüh-
render Vizebürgermeister die Amtsgeschäfte führen. Ich darf mich bei ihm für seine Bereitschaft diese ver-
antwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen herzlich bedanken und weiß unsere Gemeinde bei ihm in besten 
Händen. 
 
Ich bedanke mich bei allen die mich in meiner Zeit als Bürgermeister unterstützt und begleitet haben, beson-
ders bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Gemeinde, am Bauhof, in der Schule und im Kin-
dergarten sowie bei allen Vereinsobleuten und Feuerwehrkommandanten. Allen Weißenkirchnerinnen und 
Weißenkirchnern wünsche ich alles Gute und bitte euch auch weiterhin um eure Unterstützung und Mithilfe 
zum Wohl unserer Gemeinde. 

Euer Bürgermeister Josef Meinhart 
 
BLUTSPENDEAKTION 
 

Ein herzliches Dankeschön an die 65 freiwilligen Blutspender, die sich am 23.03.2023 bei der Blutspendeak-
tion beteiligt haben. 
 
Oö. Wohn- und Energiekostenbonus 
 

Um private Haushalte bei der Bewältigung der steigenden Wohn- und Energiekosten zu unterstützen, gibt es 
den neuen Oö. Wohn- und Energiekosten-Bonus für das Jahr 2023. Dieser kann einmalig noch bis 31.07.2023 
online beantragt werden. 
Fördervoraussetzungen: Hauptwohnsitz in Oberösterreich  
Jahreshaushaltseinkommen: bis 27.000 Euro (Einpersonenhaushalte) bzw. bis 65.000 Euro (Mehrpersonen-
haushalte). 
Weitere Informationen und Beantragung unter ooe.gv.at/energiekostenbonus 
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Neue Mitarbeiterin in der Verwaltung 
 

Seit Anfang April verstärkt Frau Bernadette Dollberger aus Kogl in St. Georgen im Attergau als Teilzeitmitar-
beiterin im Bürgerservice das Gemeindeteam. Wir wünschen ihr alles Gute und viel Erfolg für die neue Her-
ausforderung! 
 
Reisepass beantragen 
 

ACHTUNG: Die Wartezeit für einen neuen Reisepass beträgt derzeit bereits 6 bis 8 Wochen bei Antrag am 
Gemeindeamt! Bitte schon jetzt die Gültigkeit überprüfen und bei Bedarf rechtzeitig einen Termin unter +43 
7684 6355 (Frau Nini/Frau Dollberger) für die Beantragung eines neuen Reisepasses vereinbaren.  
 
Umstieg von Handy-Signatur auf ID Austria (bis zum 30.06.2023 möglich) 
 

Die Gültigkeit der Handy-Signatur endet am 30.06.2023. Bis dahin können Nutzerinnen und Nutzer in der 
App „Digitales Amt“ auf die neue ID-Austria umsteigen, sofern deren Handy-Signatur von einer Behörde 
registriert wurde. Wer nicht rechtzeitig umsteigt benötigt wieder einen Termin bei einer Registrierungsbe-
hörde (Gemeinde oder Bezirkshauptmannschaft). 
Für jene Nutzer, die ihre Handy-Signatur nicht behördlich registriert haben (A1, SV etc.) ist ein Behördengang 
zur Identitätsfeststellung notwendig.  
Folgendes wird für die Registrierung der ID-Austria benötigt: 
 

 ein Mobilgerät mit Fingerprint oder Face-ID 
 die App „Digitales Amt“ muss installiert sein 
 ein aktuelles Passfoto (nicht älter als 6 Monate) 
 ein amtlicher Lichtbildausweis 

 

Wer in Zukunft einen Reisepass oder Personalausweis beantragt, wird automatisch eine ID-Austria erhalten, 
sofern das nicht ausdrücklich abgelehnt wird.  

 
Private Windkraftanlagen 
 

Die Errichtung von privaten Windkraftanlagen unterliegt sehr strengen Regeln. Daher bitte bereits VOR der 
Bestellung einer solchen Anlage entsprechende Informationen einholen, ob die Errichtung den entsprechen-
den Gesetzen nach möglich ist. Den Leitfaden vom Land OÖ finden Sie auf der Gemeindehomepage, für Fra-
gen stehen wir Ihnen am Gemeindeamt gerne zur Verfügung. 
 
Info Sanierung Volksschule und Kindergarten 
 

Während der Sommerferien wird das Kindergarten- und Volksschulgebäude renoviert. Die Bauarbeiten wer-
den vom Baumanagement Fritz Knoblechner geleitet und überwacht. Folgende Gewerke wurden vergeben: 
 

Dachdeckerarbeiten: Fa. Quehenberger GmbH, Vöcklamarkt 
Fenster: Fa. Lachinger GmbH, Oberhofen am Irrsee 
Zimmererarbeiten: Fa. Kreuzer Holzbau GmbH, Oberwang 
Heizungsinstallation: Fa. Aqotec GmbH, Weißenkirchen im Attergau 
Malerarbeiten: Fa. Der Streicher, Weißenkirchen im Attergau 
Brandschutz: Fa. Tortec Brandschutztor GmbH, Wolfsegg am Hausruck 
Baumeisterarbeiten: Fa. Lachinger GmbH, Oberhofen 
Abluftverrohrung: Fa. Winzer, St. Georgen im Attergau 
Fassadenreinigung: Fa. Algenfrei, Mondsee 

 
 

A k t u e l l e  I n f o r m a t i o n e n  f i n d e n  s i e  a u f  u n s e r e r  H o m e p a g e :    
w w w . w e i s s e n k i r c h e n . o o e . g v . a t  u n d  ü b e r  d i e  G e m 2 G o  A p p  

 

 

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in manchen Amtsblatt-Artikeln darauf verzichtet, geschlechtsspezifische Formulierungen zu verwenden. 
Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

 


